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Vergleich zwischen dem jetzigen Abfuhrsystem der Stadt Ravensburg mit dem Rückdelegationsangebot des Landkreis Ravensburg 

 

Leistungsbeschreibung 
Aufführung der einzelnen 
Dienstleistungssysteme für 
die Bürger 

Variante 1 
Zuständigkeit bei Stadt RV; 
Beschreibung Ist-System ohne Biotonne 

Variante 2 
Zuständigkeit bei 
Stadt RV; 
Beibehaltung des bis-
herigen Systems mit 
Einführung einer Bio-
tonne 

Variante 3 
Rückdelegation zum Landkreis mit Übergang der 
Zuständigkeiten der überwiegenden Leistungen 
von der Stadt RV zum Landratsamt; dabei Festle-
gung von einheitlichen Leistungssystemen für alle 
Kommunen des Landkreises 

1.  Restmüll 
(Haushalte einschließ-
lich Kleingewerbe bis 
240 L Volumen/Woche) 

 

- Veranlagung des einzelnen Haushaltes 
- 60 L und 1100 L Restmüllgefäße mit 

Identsystem 
- wöchentliche Abfuhr 
- 12 Mindestleerungen 
- Müllgemeinschaften für 1-Personen-

Haushalte möglich 
 

 - Veranlagung des einzelnen Haushaltes 
- 40 L, 60 L, 80 L, 120 L, 240 L, und 1100 L 

Restmüllgefäße mit Identsystem 
- 14-tägige Abfuhr 
- 12 Mindestleerungen 
- Müllgemeinschaften zulässig 

2. Sperrmüll 
Holsystem (Abfuhr) 
und  
Bringsystem (Abgabe) 

- auf Abruf mit Schecks 2-Mal jährlich durch 
Abholung mit 6 Abfuhrmöglichkeiten pro 
Jahr mit Einrechnung in Grundgebühr 

- durch Direktabgabe beim Wertstoffhof bis 
150 kg Sperrmüll und 150 kg Altholz 

 
 

 - auf Abruf mit Scheck 1-Mal jährlich mit Ein-
rechnung in Grundgebühr 

- durch Direktabgabe bei den gewerblichen 
Anbietern und den beiden Entsorgungszen-
tren Gutenfurt und Obermoorweiler gegen Be-
zahlung nach Gewicht (1 Kofferraumladung 
frei) 

 

3. Grüngut 
Holsystem (Abfuhr) 
und  
Bringsystem (Abgabe) 

- Holsystem durch 3 Straßensammlungen im 
Jahr 

- Bringsystem von Mitte März bis Ende No-
vember an 11 Abgabestellen (zusätzliche 
Abgabemöglichkeit im Januar am Marien-
platz für Christbäume) 

- In Grundgebühr enthalten 
 

 - Annahme nur auf den dezentralen Sammel-
plätzen (keine Straßensammlung); dabei Be-
grenzung auf 2 m³ pro Bereitstellung ; 
Trennung nach Fraktionen (holzig und krau-
tig). 
Zuständig sind die Kommunen und es erfolgt 
eine Erstattung über den Landkreis.  
In Grundgebühr enthalten 
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4. Wertstofferfassung 
 

(Grüne Tonne für Altpapier; 
Verpackungsabfälle mit 
Grünem Punkt; Glas- und 
Dosencontainer sowie künf-
tig ggf. eine Wertstofftonne) 

- Abwicklung des Sammelsystems Grüne 
Tonne  

- Stadt stellt Plätze für Container und Rol-
lende Wertstoffkiste zur Verfügung 

- Stadt sorgt für Reinigung und Verkehrs-
sicherheit der Containerplätze 

 
Die Stadt erhält für ihre Tätigkeiten einen 
Kostenersatz von der RaWEG, die sich an 
der Einwohnerzahl, aber auch am Altpapier-
preis bemisst. 
 

 - Komplette Abwicklung der Wertstofferfas-
sung über die RaWEG 

 
Somit keine Abrechnungen mehr mit der Stadt. 
 
 
 
Die Stadt bekommt von der RaWEG eine Miete 
für die Containerplätze erstattet. 
 
 
 

5. Wertstoffhof - auf dem Gelände der Fa. Bausch mit 
Abstellung von Personal von der Fa. 
Bausch. 
Umfangreiche Öffnungszeiten (Mo-Sa) 

 

 - Gemeindliche Wertstoffhöfe werden beibe-
halten, mit vorgegebenen, straffen Öff-
nungszeiten. 

Hierfür erfolgt eine Kostenübernahme für Platz 
und Personal an die Stadt. 
 

6. Elektronikschrott - Sammlung durch Landkreis 
 

 - Sammlung durch Landkreis 
 

7. Biomüll  - Einführung einer Bio-
tonne durch die Stadt 

- 60 L und 120 L Behäl-
ter, die Grundstücks-
bezogen aufgestellt 
werden ; ggf. Ausgabe 
von Säcken 

- 14-tägige Abfuhr 
- Befreiung bei Eigen-

kompostierung 
- Abrechnung in der 

Grundgebühr 
- Entsorgung über den 

Landkreis (Vergä-
rungsanlage) mit ent-
sprechender Gebühr 
an Stadt Ravensburg 

 

- Einführung einer Biotonne zentral über den 
Landkreis 

- 40 L, 60 L, 80 L und 120 Liter Biomüllgefä-
ße 

- 14-tägiger Abfuhrturnus mit Identsystem 
- 20 Pflichtleerungen 
- Müllgemeinschaften zulässig sowie Befrei-

ungen 
- Abrechnung über Grund- und Leistungsge-

bühr 
- Entsorgung über den Landkreis (Vergä-

rungsanlage) 
 
 



                                                                                                                                                                                                                     Anlage 2 

3 

8. Problemstoffsammlung - über Landkreis 
- Stadt stellt Plätze für Container zur Ver-

fügung 
- Stadt macht zusätzliche Öffentlichkeits-

arbeit mit Presseberichten und Flyer als 
Postwurfsendung an alle Haushalte 

 

 - zentral über Landkreis  
- Stadt stellt Plätze für Container zur Verfü-

gung 
 

 
 
 

9. Abfallberatung und 
Öffentlichkeitsarbeit 
(inkl. RaWEG) 

- am Umwelttelefon der Stadt erfolgt Bera-
tung für die Bürger der Stadt 

- Umfangreicher Umweltkalender wird an 
alle Haushalte verteilt 

- Viel Informationen durch zusätzliche 
Flyer, Presseberichte, Malwettbewerb 

 

 - Beratung beim LRA und den Kommunen mit 
Erstattung vom Landkreis 

- zentrale Abfallbroschüre des Landkreises 
- zentrale Flyer und Pressemitteilungen 
 
 

10. Stadtputzete - Durchführung der jährlichen Stadtputzete 
durch TBA, Ortsverwaltungen und Be-
triebshöfe mit Teilnahme von Schulen 
und Vereine 

- Übernahme der Entsorgungskosten 
durch Landkreis 

-  

 - vom Landkreis aus nicht vorgesehen 

11. Geschirrmobil - Städt. Geschirrmobil zur Vermietung an 
Vereine, Gewerbe und Privatpersonen. 

- Finanzierung über Gebühren 
 

 - nicht vorgesehen 

12. Zuschuss zu Kompos-
tern und Häckslern 

- Stadt gewährt Zuschüsse für die An-
schaffung von Komposter und Häcksler 
sowie Häckseldienste 

 

 - nicht vorgesehen 

13. "Windel-Willi" - getrennte Abgabe von Windeln und In-
kontinenzsystemabfällen kostenlos 

- Ausgabe der Säcke für Kleinkinder und 
Personen mit Inkontinenz 

 

 - nicht vorgesehen bzw. nicht möglich we-
gen.bestehender Voll-Auslastung in 
Liebenau 

14. Wildmüll Abfuhr und Entsorgung über Betriebshof  Zuständigkeit bei Kommunen mit Kostenersatz 
vom Landkreis. 

15. Zusatzkosten 
(Verwaltungskosten mit 

Vollständige Einrechnung der Kosten städt. 
Ämter in Abfallgebühr, in Summe derzeit 

 stark reduzierte Übernahme der bisherigen Ge-
samtkosten durch Landkreis durch Gewährung 
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Personal und Sachkos-
ten; einschließlich Ver-
waltungskosten-
Erstattungen für andere 
Ämter und Ortschaften) 

zwischen 350.000 und 400.000 € für ca. 5 
Personalstellen 

eines pauschalen Ansatzes von 1,80 €/EW für 
Abfallberatung ; Regelung der Bereiche Ein-
wohnerwesen/Bürgeramt, Mahnung, Beitrei-
bung, Vollstreckung u.a. steht derzeit noch aus 
 
  

16. Abfallgebühr für 60 
Liter Restmülltonne bei 26 
Leerungen im Jahr 

 

                  130,50 € 
 
               134,15 € 

 
               120,83 € 

 

 

 

 

 

 

Tiefbauamt/Abfallwirtschaft 

08.11.2013 


